
scheinen einem fes  ehenden egri g- also der Bundesverfassung, ermer' werden.
wordene „Klecatsky-Weiler“ hat ber Be- Spätestens bei der Behandlung des reli-
rade stärker fühlen lassen, seit giösen des STerr. Verfahrensrecht
dem zweiter Auflage erschienenen kommt B- mıi der von ihr angeNOM-
„Grundriß des Staatskirchenrechts” VO:  »3 menen Säkularität des Staates in onflikt,
on Hussarek kein systematisches S 61e auch selbst zugibt (50 bzw. L17
zZUu eser Materie mehr erschienen ist. Die angebotenen Lösungsversuche (51), CL

Die Autorin des vorliegenden erkes, Bestimmung des Österr.  m Eid-Gesetzes, das im-
Professor chenrecht AIl der Wiener noch d als iner  B „affirmatio reli-

g10sa“”“ ausgeht, mi* der angeblichen Säku-Juridischen akultät, ist bereits seit einigen larität des Staates Einklang zu bringen,Jahren mit namhaften kirchenrechtlichen Bei-
können nach meinem afürhalten nicht über-tragen, insbesondere Fragen der echts-

eschichte des Staatskirchenrechts WIie auch ZEUgEN. Ferner muß auch den SOßB. „Ziel-
Zum geltenden Staatskirchenrecht die Of- paragraphen“ des Schulorganisationsgesetzes
fentlichkeit getreten Der Versuch, nen S „die österreichische Schule hat die Aufgabe,
stematischen Gesamtabriß des (geltenden) der Entwicklung der Anlagen der ugen
OsterrT. Staatskirchenrechts zZu bieten, nach den sittlichen, S00  rel:  igiösen und SOZi
das scei hier bereits VOrTWEESECENODNUNEN als Werten ... mitzuwirken . alc mit dem
gelungen ezel|  en. versteht C5, von ihr aNngeNOHNUNENEN Prinzip der Säkula-
sicht über das selbst dem Fachmann -  r r' des Staates in Widerspruch tehend und

VOo  > SOM als verfassungswidrig ezeichnen (53)immer e1| überschaubare es Wirklichkeit aber ein anderer Weggesetzlichen Bestimmungen verschie enster
Art zZzU bringen und die Bausteine des OSTEeTT. eher richtig sSein Das Prinzip der CSäkulari-
Staats.  chenrechts erauszuschälen. der taät des Gtaates exıisher der von g-
Kommentierung ist 61e klar und übersicht- zeichneten Weise nicht, daher ist auch die
lı und versteht meisterhaft, selbst Verfassungswidrigkeit der ın ede tehenden
schwierige Passagen hres Gegenstandes e1i- Normen B-  . gegeben.
genständig zZUu dur:  ngen. Diese Ausstellungen vermögen den Wert des
rundmaxime des OösterrT. Staates seiner s keiner Weise beeinträchtigen.

In vielen Fragen des Staatskirchenrechts wWI1:  rdrechtlich normuerten Haltung gegenüber den sich das Vomn Eigenständigkeit und charfsin-einzelnen Kirchen und Religionsgesellschaf- niger Dialektik gleichermaßen zeugendeten ist nach e die SOß. Konkordanz, Buch als Fundgrube jeden erweisen, der„die Herbeiführung möglichst weitgehenden sich mit dem Staatskirchenrecht der einenEinverständnisses mit er einzelnen ON
ihnen unter grundsätzlicher Berücksichti S oder anderen We  155e beschäftigen hat. D
Tes respektiven Selbstverständnisses” (55) se1i insbesondere bei der Behandlung des Pa-
Methodisch bekennt sich ZUIN Rechtspo- tronatsrechts hervorgehoben, > in
sSitivismus, worunter 510 den orrang des gerade in den letzten Jahren besonders heif  (&

11115  enen Frage des Patronatsverzichtsgeltenden (Verfassungs-)Rechts VO rein hi- den einzı richtigen tandpunkt vertritt,storischen, ber auch VOTFr anderen nicht p. „  e Patronatsverzicht ausschließ)sitivierten Otivationen versteht, gleichgül- nach em 1US5 universale 5 beurteilentig ob SO unstien der Kirche oder zZu cel.unsten des SGtaates $  111s Feld wä-  V

Freilich dem Rezensenten scheinen, NEUMANN JOHANNES, Das Kirchenrecht
als ese Methode nicht berall 1m glei- Chance und Versuchung. 63) Styria,

Graz 1972., Brosch S 28.—,; DM A —; fr 5 _6l  Ochen > konsequent durchgezogen, G Nicht 11 der gegenwärtigen Situation( Einzelheiten der geltenden Stier.
(Staatskirchen-) Rechtsordnung geht. der katholischen Kirche, wohl aber in die-
w: die absolute Säkularität des Staa- besonders, konzentriert sich das Unbe-
tes und reiht 2ese unter jene Staats- und hagen manchem außeren Erscheinungs-
Fundamentalnormen der STEeIT. Bundesver- bild der Kirche auf das Kirchenrecht. egen-

die nach Art B-VG ihrer wärtig besitzt das kanonische Recht
Abänderung g-  p- der tür Verfassungs- ausgesprochen chlechte Presse. Dünken
LOIIMeEN erforderlichen qualifizierten Mehr- Rechtsnormen kirchlichen Bereich manchen
heit des Parlaments, sondern Op: einer 1Ur alc Machtinstrument in den Händen der
Volksabstimmung en (13) Jer muß „Institution”, B den „Untergebenen“ bes-

sich ber woher ese in den oOoMMeN; es scheint
Fundamentalnorm entnehmen sein soll,

ragen, aber Kirchenrecht recht wenig sein,
m dem eilsdıiens der 4  IUrv celbst zugeben muß, cie 6i  Q

h;  -  ätte.in osıtıvierter Form in der geltenden Bun-
desverfassung nicht nachweisen läßt Bei dem Neumann, Ordinarius TCNEeNre!
vorgegebenen rechtspositivistischen Stand- der Universität Tübingen, sich in die-
punk: könnte doch eıne derartige Fundamen- mit den das chenrecht
talnorm ZuUur dem geltenden Gesetz, hier erhobenen Einwänden sehr auseinan-
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scheinen zu einem feststehenden Begriff ge­
wordene „Klecatsky-Weiler'1 hat aber ge­
rade um so stärker fühlen lassen, daß seit 
dem 1908 in zweiter Auflage erschienenen 
„Grundri.8 des Staatskirchenrechts" von Max 
von Hussarek kein systematisches Handbuch 
zu dieser Materie mehr erschienen ist. 

Die Autorin des vorliegenden Werkes, 
Professor für Kirchenrecht an der Wiener 
Juridischen Fakultät, ist bereits seit einigen 
Jahren mit namhaften kirchenrechtlichen Bei­
trägen, insbesondere zu Fragen der Rechts­
geschichte des Staatskirchenrechts wie auch 
zum geltenden Staatskirchenrecht an die Öf­
fentlichkeit getreten. Der Versuch, einen sy­
stematischen Gesamtabriß des (geltenden) 
österr. Staatskirchenrechts zu bieten, ist -
das sei hier bereits vorweggenommen - als 
gelungen zu bezeichnen. G. versteht es, Ober­
sicht über das selbst dem Fachmann nicht 
immer leicht überschaubare Gestrüpp von 
gesetzlichen Bestimmungen verschiedenster 
Art zu bringen und die Bausteine des österr. 
Staatskirchenrechts herauszuschälen. In der 
Kommentierung ist sie klar und übersicht­
lich und sie versteht es meisterhaft, selbst 
schwierige Passagen ihres Gegenstandes ei­
genständig zu durchdringen. 
Grundmaxime des österr. Staates in seiner 
rechtlich normierten Haltung gegenüber den 
einzelnen Kirchen und Religionsgesellschaf­
ten ist nach G. die sog. Konkordanz, d. h. 
„die Herbeiführung möglichst weitgehenden 
Einverständnisses mit jeder einzelnen von 
ihnen unter grundsätzlicher Berücksichtigung 
ihres respektiven Selbstverständnisses11 (55). 
Methodisch bekennt sich G. zum Rechtspo­
sitivismus, worunter sie den Vorrang des 
geltenden (Verfassungs-)Rechts vor rein hi­
storischen, aber auch vor anderen nicht po­
sitivierten Motivationen versteht, gleichgül­
tig ob solche zu Gunsten der Kirche oder zu 
Gunsten des Staates ins Feld zu führen wä­
ren. 
Freilich will es dem Rezensenten scheinen, 
als sei diese Methode nicht überall im glei­
chen Maße konsequent durchgezogen, wenn 
es um Einzelheiten der geltenden öster. 
(Staatskirchen-)Rechtsordnung geht. So er­
wähnt G. die absolute Säkularität des Staa­
tes und reiht diese unter jene Staats- und 
Fundamentalnormen der österr. Bundesver­
fassung, die nach Art. 44 B-VG zu ihrer 
Abänderung nicht nur der für Verfassungs­
normen erforderlichen qualifizierten Mehr­
heit des Parlaments, sondern sogar einer 
Volksabstimmung bedürften (13). Hier muß 
man sich aber fragen1 woher denn diese 
Fundamentalnorm zu entnehmen sein soll, 
wenn G. selbst zugeben muß, daß sie sich 
in positivierter Form in der geltenden Bun­
desverfassung nicht nachweisen läßt. Bei dem 
vorgegebenen rechtspositivistischen Stand­
punkt könnte doch eine derartige Fundamen­
talnorm nur aus dem geltenden Gesetz, hier 

also der Bundesverfassung, eruiert werden. 
- Spätestens bei der Behandlung des reli­
giösen Eides im österr. Verfahrensrecht 
kommt G. daher mit der von ihr angenom­
menen Säkularität des Staates in Konflikt, 
was sie auch selbst zugibt (50 f bzw. 117 f). 
Die angebotenen Lösungsversuche (51), die 
Bestimmung des österr. Eid-Gesetzes, das im­
mer noch vom Eid als einer 11affirmatio reli­
giosa11 ausgeht, mit der angeblichen Säku­
larität des Staates in Einklang zu bringen, 
können nach meinem Dafürhalten nicht über­
zeugen. ferner muß G. auch den sog. ,,Ziel­
paragraphen'1 des Schulorganisationsgesetzes 
(,,die österreichische Schule hat die Aufgabe, 
an der Entwicklung der Anlagen der Jugend 
nach den sittlichen1 religiösen und sozialen 
Werten ..• mitzuwirken ••• 11

) als mit dem 
von ihr angenommenen Prinzip der Säkula­
rität des Staates in Widerspruch stehend und 
somit als verfassungswidrig bezeichnen (53). 
In Wirklichkeit dürfte aber ein anderer Weg 
eher richtig sein: Das Prinzip der Säkulari­
tät des Staates existiert in der von G. ge­
zeichneten Weise nidzt, daher ist auch die 
Verfassungswidrigkeit der in Rede stehenden 
Normen nicht gegeben. 
Diese Ausstellungen vermögen den Wert des 
Buches in keiner Weise zu beeinträchtigen. 
In vielen Fragen des Staatskirchenrechts wird 
sich das von Eigenständigkeit und scharfsin­
niger Dialektik gleichermaßen zeugende 
Buch als Fundgrube für jeden erweisen, der 
sich mit dem Staatskirchenrecht in der einen 
oder anderen Weise zu beschäftigen hat. Dies 
sei insbesondere bei der Behandlung des Pa­
tronatsrechts hervorgehoben, wo G. in der 
gerade in den letzten Jahren besonders heiß 
umstrittenen Frage des Patronatsverzichts 
den einzig richtigen Standpunkt vertritt, daß 
nämlich der Patronatsverzicht ausschließlich 
nach kirchlichem ius universale zu beurteilen 
sei. 

NEUMANN JOHANNES, Das Kirdzenredzt 
- Chance und Versudzung. (63). Styria, 
Graz 1972. Brosch. S 28.-, DM 4.-, sfr 5.60. 

Nicht erst in der gegenwärtigen Situation 
der katholischen Kirche, wohl aber in die­
ser besonders, konzentriert sich das Unbe­
hagen an manchem im äußeren Erscheinungs• 
bild der Kirche auf das Kirchenrecht. Gegen­
wärtig besitzt das kanonische Recht eine 
ausgesprochen schlechte Presse. Dünken doch 
Rechtsnormen im kirchlichen Bereich manchen 
nur als Machtinstrument in den Händen der 
,,Institution11

, um den „Untergebenen11 bes­
ser in den Griff zu bekommen; es scheint 
aber am Kirchenrecht recht wenig zu sein, 
was mit dem Heilsdienst der Kirche zu tun 
hätte. 
J. Neumann, Ordinarius für Kirchenrecht an 
der Universität Tübingen, setzt sich in die­
ser Schrift mit den gegen das Kirchenrecht 
erhobenen Einwänden sehr ernst auseinan-
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der. Das nbehagen weiter n der - auf dem Herzen brennt, mpfohlen
gegenwärtigen Situation der Kirche, sOweilt werden.
s1ie sich re!  en Kategorien auswelst, Linz Funo Primetshoferfindet M be det, der Weit-
hin das noch beherr- KÜNZLE AH-schenden von Jahre 5 e5 unterlas- JOSEF, Was kann die Synode? ]habe, seine Rechtsnormen „theologisch theologischer Bericht (75) Walter, Olten 1972,befragen oder begründ:  47 12) art. sfr O0,—.
Von esem „verfehlten Ansatz” her, dem-
olge der alte Gedanke der er Gemeint ist  - die auf der W  1ener Synode und
Communio, der Koinonia im esatztien Recht der deutschen Gesamtsynode aufbauende

weizer-5Synode 72} versucht wird e1inedes gut wie ke:  1n gung eologie der Diözesan-Synoden überhaupt,ge. habe, dazı ommen, p über die das Vatikanum I1 1U weniges unddas derzeitige kanonische Rech der gesetz- das allgemein aussagt, Ze B. über das ZielNiederschlag spätabsolutistischen der ynode 1m 5 des BischofsdekretesDenkens geworden G@l. Den Autoren geht 65 nicht cehr all-
versucht, VOIO biblischen Bundesgedanken gemeine Überlegungen, sondern Aus-

end, eine von der Ekklesiologie des künfte, die dem geholt und
her gepräaägte Verankerung des Kir Synode 72 (und damit auch andere Dyn-rechts und kommt il .d, en gemacht werden sollen. FS

der Feststellung, das Recht als eine ate-
gorie der Wir'  21 Abbildhaftigkeit geht un Antworten auf die rage Was
der rche gehöre und S durch den (und eiıne Synode wirklich?
Gebrauch offensichtlicher echtsbegriffe be- we usmafß ist daher Z. B. ‚wirklich’

den Laien Mitverantwortung und ent-
jaht werde. Ein totaler Verzicht auf recht-
liche Strukturen der rche und auf Ver-

cheidung garantıiert oder wird hier letzt-
lich NUTr eine scheindemokratische Schau ab-

indliche, der Gerechtigkeit wie dem eist BeZUBECN, angesichts des Bischofs, der sich
des entsprechende ormen würde dar- Ila einsamer Ööhe“” 18) gegenüber dem
unl 1m Gegensatz Sprache der Schrift Volk (d.s die Priester und Laien) befindet
und zu ihrem ursprünglichen Verständnis und von dem letztlich doch alles aAbhän
'ete (21 Von diesem Ausgangspunkt Rahner und Küng, araul befragt, halten
her Vf eine edia vıa einzuschlagen, B  „ein Mitentscheidungsrecht YNer Gläubigendie übertriebene Pos:  itionen nach der inen juristisch und dogmatisch möglich” (67)oder anderen Richtung zurechtrückt Der Die Verfasser fragen weiter: 211 plurali-grundsätzlichen ehnung der Legitimität stisches Christentum möglich? der besser
von Rechtsnormen Bereich der rche ge:  a Wieder möglich, denn der „Pluralis-wird ebenso geboten wie dem Über-

0M SA nicht hinreichend einsich- gehört VOIn Anfang U1 Erschei-
bzw. unzureichend eis des nungsbi. der Kirch:  ‚s (49); womit  a: auch

orjientierter Bestimmungen. In diesem Zu- echon die Antwort gvegeben 1st.

sammenhang werden auch die Schritte des nen großen Kaum nehmen die Überlegun-
nachkonziliaren Gesetzgebers kritisch ınter BEIN über die ‚Ortskirche‘ ein. Wie selb-

ständig kann (und darf) heute eine Ortskir-
die Lupe gEeENOHMUNECN., che sein? Ist etwa eine „föderalistisch-de-
Den von vorgebrachten en Ein- mokratische” Struktur der rche mögli
wendungen den l1enor dieser Gesetz- ohne daß die Gesamtheit der rche kurz
gebung könnte 1an noch ergänzend hinzu- kommt? Es wird die war (an die
fügen, daß die dem CIC bei en Mängeln Synode 72) ausgesprochen, daß „die Schwei-
doch noch einigermaßen Recht nachgesagte LO Kirche, beheimatet der ‚altesten Demo-
gesetzestechnische Präzision dem n kratie der Welt”, der esamtkirche „durch
versalen wıe partikularen) Kirchenrecht in Reflexionen über ein zeitgemäßes demokra-
1Nner  &‘ eise mangelt, die man schon als Ka- tisches‘ rchenmodell” einen spezifischen
tastrophe bezeichnen muß Offensichtlich sind hens: eisten könnte (31
die derzeitigen kirchlichen Gesetzgeber 5 Es wäre interessant, nach der
der Kritik Kirchenrecht nachhaltig Synode erneu:; die rage stellen: Was
eein!  t, daflß c1e glauben, Welt seli konnte  .a (und ynode 72 Hun
schon wieder he:  1  1, wWenn uristische Pra

der Formulierung durch das ersetzt WIF.
Wab) inmal oshaft „kerygmatis Ly- NELL-BR!  G, SWALD VON, Wie
T'l  s  kll gen. wurde Die bereits mehrfach sozijal ıst die Kirche? Leistung und Versagen
umgearbeiteten Entwürfe der „Lex tunda- der katholischen Soziallehre. der
mentalis Fcclesiae” mit ihrer Jangatmigen, Kath. emue Bayern) Patmos,
schwülstigen Ausdrucksweise sind in dieser Düsseldorf 1972. Paperback. A  S  < 14.—.
Richtung ein Paradebeispiel. Der große alte Mann auf dem Gebiet der
Neumanns Büchlein re Nachdenken kath. Soziallehre zieht esem Buch, das
ı | kann allen, denen Sorge n die verschiedene Veröffentlichungen 15 den
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der. Das Unbehagen weiter Kreise an der 
gegenwärtigen Situation der Kirche, soweit 
sie sich in rechtlichen Kategorien ausweist, 
findet er u.a. darin begriindet, daß der weit­
hin das kirchliche Rechtsleben noch beherr­
schenden ac vom Jahre 1918 es unterlas­
sen habe, seine Rechtsnormen „theologisch 
zu befragen oder gar zu begriinden" (12). 
Von diesem „verfehlten Ansatz'' her, dem­
zufolge der alte Gedanke der brüderlichen 
Communio, der Koinonia im gesatzten Recht 
des OC so gut wie keine Briidcsichtigung 
gefunden habe, sei es dazu gekommen, daß 
das derzeitige kanonische Recht der gesetz­
liche Niederschlag eines spätabsolutistischen 
Denkens geworden sei. 
N. versucht, vom biblischen Bundesgedanken 
ausgehend, eine von der Ekklesiologie des 
NT her geprägte Verankerung des Kirchen­
rechts zu liefern und kommt dabei u.a. zu 
der Feststellung, daß das Recht als eine Kate­
gorie der Wirklichkeit zur Abbildhaftigkeit 
der Kirche gehöre und vom NT durch den 
Gebrauch offensichtlicher Rechtsbegriffe be­
jaht werde. Ein totaler Verzicht auf recht­
liche Strukturen in der Kirche und auf ver­
bindliche, der Gerechtigkeit wie dem Geist 
des NT entsprechende Normen würde dar­
um im Gegensatz zur Sprache der HI. Schrift 
und zu ihrem ursprünglichen Verständnis 
treten {21 f). Von diesem Ausgangspunkt 
her mag Vf. eine media via einzuschlagen, 
die übertriebene Positionen nach der einen 
oder anderen Richtung zurechtrückt: Der 
grundsätzlichen Ablehnung der Legitimität 
von Rechtsnormen im Bereich der Kirche 
wird ebenso Einhalt geboten wie dem Ober­
wuchern sachlich nicht hinreichend einsich­
tiger bzw. unzureichend am Geist des NT 
orientierter Bestimmungen. In diesem Zu­
sammenhang werden auch die Schritte des 
nachkonziliaren Gesetzgebers kritisch unter 
die Lupe genommen. 
Den von N. vorgebrachten inhaltlichen Ein­
wendungen gegen den Tenor dieser Gesetz­
gebung könnte man noch ergänzend hinzu­
fügen, daß die dem CIC bei allen Mängeln 
doch noch einigermaßen zu Recht nachgesagte 
gesetzestechnische Präzision dem neuen (uni­
versalen wie partikularen) Kirchenrecht in 
einer Weise mangelt, die man schon als Ka­
tastrophe bezeichnen muß. Offensichtlich sind 
die derzeitigen kirchlichen Gesetzgeber von 
der Kritik am Kirchenrecht so nachhaltig 
beeindruckt, daß sie glauben, die Welt sei 
schon wieder heil, wenn juristische Prägnanz 
in der Formulierung durch das ersetzt wird, 
was einmal leicht boshaft „kerygmatische Ly­
rik" genannt wurde. Die bereits mehrfach 
umgearbeiteten Entwürfe der „Lex funda­
mentalis Ecclesiae" mit ihrer langatmigen, 
schwülstigen Ausdrucksweise sind in dieser 
Richtung ein Paradebeispiel. 
Neumanns Büchlein regt zum Nachdenken 
an. Es kann allen, denen die Sorge um die 
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Kirche auf dem Herzen brennt, empfohlen 
werden. 
Linz Bruno Prlmetshofer 

KONZLE WALTER/MEILI JOSEF/GÄH­
WILLER JOSEF, Was kann die Synode? Ein 
theologischer Bericht (75) Walter, Olten 1972. 
Kart. sfr 6.-. 
Gemeint ist die auf der Wiener Synode und 
der deutschen Gesamtsynode aufbauende 
Schweizer-Synode 72; versucht wird eine 
Theologie der Diözesan-Synoden überhaupt, 
über die das Vatikanum II nur weniges und 
das allgemein aussagt, z. B. über das Ziel 
der Synode im Art. 36 des Bischofsdekretes. 
Den Autoren geht es nicht so sehr um all­
gemeine Oberlegungen, sondern um Aus­
künfte, die aus dem NT geholt und für die 
Synode 72 (und damit auch für andere Syn­
oden) &uchtbar gemacht werden sollen. Es 
geht um Antworten auf die Frage: Was 
kann (und darf) eine Synode wirklich? - In 
welchem Ausmaß ist daher z. B. ,wirklich' 
den Laien Mitverantwortung und Mitent­
scheidung garantiert - oder wird hier letzt­
lich nur eine scheindemokratische Schau ab­
gezogen, angesichts des Bischofs, der sich 
„auf einsamer Höhe" (18) gegenüber dem 
Volk (d.s. die Priester und Laien) befindet 
und von dem letztlich doch alles abhängt. 
Rahner und Küng, daraufhin befragt, halten 
„ein Mitentscheidungsrecht aller Gläubigen 
für juristisch und dogmatisch möglich" {67). 
Die Verfasser fragen weiter: Ist ein plurali­
stisches Christentum möglich? Oder besser 
gefragt: Wieder möglich, denn der „Pluralis­
mus gehört vom Anfang an zum Erschei­
nungsbild der Kirche" (49); womit auch 
schon die Antwort gegeben ist. 
Einen großen Raum nehmen die Oberlegun­
gen über die ,Ortskirche' ein. - Wie selb­
ständig kann (und darf) heute eine Ortskir­
che sein 7 Ist etwa eine „föderalistisch-de­
mokratische" Struktur der Kirche möglich -
ohne daß die Gesamtheit der Kirche zu kurz 
kommt? - Es wird die Erwartung (an die 
Synode 72) ausgesprochen, daß „die Schwei­
zer Kirche, beheimatet in der ,ältesten Demo­
kratie der Welt", der Gesamtkirche „durch 
Reßexionen über ein zeitgemäßes ,demokra­
tisches' Kirchenmodell" einen spezifischen 
Dienst leisten könnte {31 f}. 
Es wäre interessant, nach Abschluß der 
Synode erneut die Frage zu stellen: Was 
konnte (und durfte) die Synode 72 nun 
wirklich? 

NELL-BREUNING, OSWALD VON, Wie 
sozial ist die Kirche? Leistung und Versagen 
der katholischen Soziallehre. (Schriften der 
Kath. Akademie in Bayern) (156). Patmos, 
Düsseldorf 1972. Paperback. DM 14.-. 
Der große alte Mann auf dem Gebiet der 
kath. Soziallehre zieht in diesem Buch, das 
verschiedene Veröffentlichungen aus den Jah-


